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BAO §20;

BAO §260 Abs2 lite;
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B-VG Art130 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Da eine geänderte rechtliche Beurteilung eines bereits bekannten Sachverhaltes bzw eine geänderte Rechtsau=assung

keinen Wiederaufnahmsgrund darstellen, müssen die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen ins Verhältnis zu

jenen gesetzt werden, die unmittelbar auf das Hervorkommen von Wiederaufnahmsgründen zurückzuführen sind.

Nur eine solche Interessenabwägung bezieht auch das schutzwürdige Vertrauen des AbgabepBichtigen in die

Beständigkeit individueller normativer Akten in die bei Entscheidung über die Durchführung der amtswegigen

Wiederaufnahme vorzunehmende Ermessensübung mit ein. Die in § 307 Abs 2 BAO normierten Voraussetzungen für

das Verbot der Berücksichtigung einer geänderten Rechtsauslegung im wiederaufgenommenen Verfahren sind zum

Nachteil der Partei qualiEzierter gestaltet, als das bloße Abgehen von einer Rechtsansicht, die die Abgabenbehörde

selbst als unzutre=end anerkennt; als Hinweis auf jene Kriterien, die im Bereich des Vertrauensschutzes bei der

Ermessensübung zu berücksichtigen sind, kommt auch dem Vertrauen auf ein rechtsrichtiges Verhalten der

Abgabenbehörde im abgeschlossenen Verfahren Bedeutung zu.
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